
Andreas éob-H üdepohl
ınd als Schaden?

Ethische Anmerkungen Z aktuellen deutschen Rechtsprechung

Am 18 Junı 2002 wI1es der Senat des Bundesgerichtshofs dıe Revısıon e1-
1RKeIM Frauenärztıin vorınstanzliche Urteile des Oberlandesgerichts München
bzw. des Landgerıichts Augsburg zurück, die S1e aufgrund einer pflichtwidrig
durchgeführten Schwangerschaftsbetreuung Z RE Zahlung VO Schadensersatz gC-
genüber der klagenden Mutltter eines körperlich schwer fehlgebildeten Kındes VCOI-

urteıilten!. Den Schadensersatzanspruch der Multter gegenüber iıhrer Frauenärztıin
sahen die vorınstanzlıch befafsten Gerichte dadurch gerechtfertigt, da dıe Frauen-
arztın 1m Verlauf der routinemäfßig durchgeführten Ultraschalluntersuchungen dıe
klar erkennbaren Fehlbildungen des Föten als solche wıederholt pflichtwidrig nıcht
diagnostizierte un: die ral weder auf die drohende Behinderung des ungeborenen
Kındes aufmerksam machte och S1e Spezıalısten weıter überwıies. Damıt UIL-

sachte die Arztin ZWar nıcht die Fehlbildungen des Kindes, ohl 1aber dessen (Je
burt und Leben Die klagenden Eltern konnten näamlıch aus$s Sıcht der Gerichte
ylaubhaft geltend machen, da{ß sS1e be] rechtzeıtiger Kenntnıi1s der Fehlbildungen
bzw. der rohenden Behinderung die Schwangerschaft 1n jedem Fall abgebrochen
hätten. Da die Mutltter aufgrund der schweren Behinderung ıhres Sohnes selt seıner
Geburt eiınem arztliıch behandelten psychischen Irauma leidet, ware auch rück-
blıckend der Tatbestand eınes nıcht rechtswidrigen Schwangerschaftsabbruchs ach
mediıizinıscher Indikatiıon erftüllt. Deshalb wurde der klagenden Multter ber den
Ausgleich der Unterhaltskosten für das behinderte ınd hinaus VO den VOr1ın-
stanzlıchen Gerichten auch eın einmalıges Schmerzensgeld iın öohe VO  e}

Uro zugesprochen, den iımmateriellen Schaden der VO  $ der Arztin ausgelösten
Gesundheitsverletzung materi1ell auszugleichen.

Mıt diesem Urteil klärt der Senat des H(S  55 jene Voraussetzungen, „UnNter denen das auf eiınem ArZt-
lıchen Behandlungsfehler beruhende Unterbleiben eınes ach den Grundsätzen der medizinıschen Indi-
katıon gemäfß A 8a Abs StG B rechtmäfßsigen Schwangerschaftsabbruchs die £$lıcht des Arztes auslö-
SCM1 kann, den Eltern den Unterhaltsaufwand für e1in ınd .9das mMI1t schweren Behinderungen
ZUur Welt kam  «

Das Urteıil löste 1n der (Fach-) Offentlichkeit eine ebhafte Debatte AauU.  N Kann,
dıie zentrale Rrage: eın nerwünschtes ınd ob behindert oder nıcht jemals ein
Schaden se1ın, der eıne Haftungspflicht der AÄrzte für die durch dıe Geburt un: das
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Leben des Kındes entstehenden Unterhaltskosten begründet? Da Arzte für die
Qualität ihrer medizinıschen Dienstleistung auch haftungsrechtlich in der Pflicht
stehen mussen, 1St 1MmM Grundsatz unbestritten. och sınd die herkömmlichen gC-
setzlichen Bestimmungen des Arzthaftungsrechts angesichts der Iragweıte und der
Qualität der heutigen Pränataldiagnostik bzw. prädıktıven Medizın überhaupt
och angemessen? Wırd die zulässıge Belastung, die unzweıtelhaft mıiıt der Geburt
eines behinderten Kıindes für dıe Eltern entsteht, durch die Umdeutung als Scha-
densfall; der VO einem Arzt ausgelöst wurde, 1n unerträglicher We1se indivıiduali-
sıert unı dıe Verantwortung der gesellschaftliıchen Solidargemeinschaft sukzes-
S1Vve abgebaut? Der Vorsitzende der Deutschen Bischotskonferenz, Kardinal arl
Lehmann, zumındest sah sıch unmittelbar ach dem Urteil I1 seıiner Einschätzung
bestätigt, da durch das monı1erte Urteil „die Aussonderung VO  - Menschen mI1t Be-
hinderungenAndreas Lob-Hüdepohl  Leben des Kindes entstehenden Unterhaltskosten begründet? Daß Ärzte für die  Qualität ihrer medizinischen Dienstleistung auch haftungsrechtlich in der Pflicht  stehen müssen, ist im Grundsatz unbestritten. Doch sind die herkömmlichen ge-  setzlichen Bestimmungen des Arzthaftungsrechts angesichts der Tragweite und der  Qualität der heutigen Pränataldiagnostik bzw. prädiktiven Medizin überhaupt  noch angemessen? Wird die zulässige Belastung, die unzweifelhaft mit der Geburt  eines behinderten Kindes für die Eltern entsteht, durch die Umdeutung als Scha-  densfall, der von einem Arzt ausgelöst wurde, in unerträglicher Weise individuali-  siert und so die Verantwortung der gesellschaftlichen Solidargemeinschaft sukzes-  sive abgebaut? Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Karl  Lehmann, zumindest sah sich unmittelbar nach dem Urteil in seiner Einschätzung  bestätigt, daß durch das monierte Urteil „die Aussonderung von Menschen mit Be-  hinderungen ... Realität“ wird:  Es mache „in erschreckender Weise deutlich, wie schlecht es inzwischen um den Schutz ungeborenen  Lebens in unserem Land bestellt ist. ... In unbegreiflicher Weise definiert das Urteil des Bundes-  gerichtshofes die Geburt eines Kindes mit körperlichen Fehlbildungen als Schadensfall und spricht von  einem ‚Unterhaltsschaden der Eltern bei unterbliebenem Schwangerschaftsabbruch.‘ “*  Freilich: Das monierte Urteil des Bundesgerichtshofs setzt keine Zäsur. Viel-  mehr steht es in einer seit langem vorherrschenden Tradition der deutschen  (höchstrichterlichen) Rechtsprechung im Zusammenhang mit sogenannten  „wrongful-life“ bzw. „wrongful-pregnancy-Klagen“ und ist deshalb ihre konse-  quente Fortentwicklung. Insbesondere bestreitet der BGH ausdrücklich den zen-  tralen Vorwurf, in seinen Urteilen die Existenz eines (behinderten) Kindes als  Schaden abzuwerten. Demgegenüber beharrt er auf seiner seit langem vertretenen  Unterscheidung zwischen der Existenz des Kindes als solcher, die niemals ein  Schaden darstellen könne, und seinen Unterhaltskosten, die ohne Abwertung der  Existenz des Kindes für die unterhaltspflichtigen Eltern einen Vermögensschaden  darstellen könne. Gerade die haftungsrechtliche Klärung sichere die Unterhalts-  leistungen behinderter Kinder und diene deshalb der Festigung ihres geschwäch-  ten Status innerhalb der Gesellschaft. Von daher mag man fragen, warum dieses  Urteil ein derart lebhaftes Echo auslösen konnte.  Eine ethische Beurteilung der gegenwärtigen Rechtslage ist nicht einfach. Im  Kern wird sie vor allem jene wertenden, also in einem ethischen Sinn normativen  Gehalte in Blick nehmen müssen, die entweder als Hintergrundgewißheiten bzw.  Vorverständnisse ın die Rechtsprechung — bewußt oder unbewußt — eingehen oder  aber als moralisch bedenkliche Konsequenzen von ihr impliziert werden. Gerade  2003, im Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderungen, scheint eine ethische  Reflexion dieser normativen Gehalte und Implikationen besonders dringlich. Die  Rechtsprechung zu Fragen „unerwünschter“ Kinder spiegelt nicht nur die domi-  nanten Wertpräferenzen einer Gesellschaft, sondern verlängert und verstärkt sie  596Realıtät“ wiırd

Es mache bnl erschreckender Weiıse deutlich, W1e schlecht inzwischen den Schutz ungeborenen
Lebens 1in unserem and bestellt 1STt. In unbegreiflicher Weiıse definiert das Urteil des Bundes-
gerichtshofes dıe Geburt eines Kındes mıiı1t körperlichen Fehlbildungen als Schadenstall und spricht VO

einem ‚Unterhaltsschaden der Eltern be1 unterbliebenem Schwangerschaftsabbruch.‘ CC

Freilich: Das moni1erte Urteil des Bundesgerichtshofs heine Zäsur. Tel-
mehr steht 6S 1n eıner se1lt langem vorherrschenden Iradıtion der deutschen
(höchstrichterlichen) Rechtsprechung 1m Zusammenhang mıt sogenannten
„wrongful-life“ bzw „wrongful-pregnancy-Klagen“ un! 1St deshalb ıhre konse-
qUENLE Fortentwicklung. Insbesondere bestreıitet der BG ausdrücklich den ZEeI1-=

tralen Vorwurf, 1ın seınen Urteiulen die Exıistenz elınes (behinderten) Kındes als
Schaden 1abzuwerten. Demgegenüber beharrt autf seıner se1it langemVE

Unterscheidung 7zwischen der Exıstenz des Kındes als solcher, dıe nıemals eın
Schaden darstellen könne, und seinen Unterhaltskosten, die ohne Abwertung der
Exıistenz des Kindes $r die unterhaltspflichtigen Eltern eiınen Vermögensschaden
darstellen könne. Gerade die haftungsrechtliche Klärung siıchere die Unterhalts-
leistungen behinderter Kınder und diene deshalb der Festigung ıhres geschwäch-
en Status iınnerhalb der Gesellschaft. Von daher INAas 111Lall iragen, dieses
Urteil eın derart lebhaftes Echo auslösen konnte.

ine ethische Beurteilung der gegenwärtıgen Rechtslage 1STt nıcht eintach. Im
Kern wırd S16 VOT allem Jjene wertenden, also 1ın eiınem ethischen Sınn normatıven
Gehalte 1n Blick nehmen mussen, die entweder als Hintergrundgewißheiten bzw.
Vorverständnisse 1n die Rechtsprechung bewußt der unbewulißt eingehen der
aber als moralısch bedenkliche Konsequenzen VO ıhr ımplıziert werden. Gerade
2003; 1m Europäischen Jahr der Menschen MI1t Behinderungen, scheint eıne ethische
Reflexion dieser normatıven Gehalte un! Implikationen besonders dringlich. Di1e
Rechtsprechung Fragen „unerwünschter“ Kınder spiegelt nıcht 1Ur die OMmM1-
HAn LEn Wertpräferenzen eıner Gesellschaft, sondern verlängert un! verstärkt S1e
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och bıs dahın, da S1€E selbst das öffentliche Bewußftsein pragt un: 1n bestimmte
Richtungen lenkt Deshalb bedarf die Rechtsprechung ber eıne rein juristische Be-
trachtung hinaus auch eıner rechtsethischen Würdigung un Kritik. So wırd eut-
lıch, da{ß dıie Stellung behinderter Kınder durch die herrschende Rechtsprechung
entscheidend geschwächt wırd

Fallgruppen VO Klagen 1mM Umfteld „unerwünschter“ Kıinder

Immer häufiger wırd arztliches Fehlverhalten, das die durchschnittlich erwartbaren
Regeln arztlicher Kunst erheblich unterschreıtet, für Geburt un die Exıistenz UL
erwünschter“ Kınder haftungsrechtlich geahndet. Die entsprechenden Klagen WEeI-

den üblicherweıse 1n Fallgruppen unterschıieden, deren Einteilung dem anglo-ame-
rikanıschen Rechtskreis NESTAMME S1e werden 1n der deutschen Rechtsprechung
einschliefßlich ıhrer englischen Bezeichnung übernommen. Gerade mI1t Blick auf die
Attrıbution „wrongtul“ 1ST 1€eSs nıcht unproblematisch. Wrongful welst 1mM brıt1i-
schen w1e€e amerıikanıschen Englisch eiıne 1m Deutschen 1Ur schwer abbildbare
semantische Breıte auft Es steht für unerlaubt un: unmoralısch wWwW1e€e für unfair,
gyerecht, unrechtmäßig USW. Im Deutschen dürfte die Bezeichnung „unerwünscht“
dem mIi1t wrongful (Gemeınnten och nächsten kommen. Daf die deutsche Recht-
sprechung die 1m anglo-amerikanıschen Raum entwickelte Terminologie ohne
Übersetzung übernımmt, liegt vermutlich jener Konnotatıon VO wrongful, die
auf den Verursacher des beklagten Zustandes bzw. auf dessen unrechtmäßiges, teh-
lerhaftes, talsches Handeln un! Verhalten verweıst“:

„Wrongftul birth“ bezeichnet Klagen der Mutltter bzw. der Eltern e1ines behinder-
ten Kındes eınen Arzt (gegebenenfalls nıchtmedizinisches Beratungs-
personal) mı1t dem Argument, da{ß S1€ entweder ach eiıner präkonzeptionellen
(humangenetischen) Beratung dıe Empfängnis verhütet oder aber ach eıner POSL-
konzeptionellen Diagnose und/oder Beratung die begonnene Schwangerschaft abge-
brochen hätten, WEeNn S1€e VO konsultierten Arzt ber die Risıken bzw. die vortfind-
lıchen Indikatoren auf die erwartbare Behinderung des ungeborenen Kıindes
rechtzeıtig un:! vollständıg unterrichtet worden waren. War wırd dem Arzt nıcht
vorgeworfen, durch se1ıne fehlerhafte (Un-) Tätıgkeıt die Behinderung des Kınder
hervorgerufen haben Gleichwohl wırd se1n Fehlverhalten für Geburt und Ex1-

des behinderten Kındes als ursächlich angesehen. Als pflichtwidrig ertfen dıe
Klagen das arztliche Handeln deshalb, weıl CS gerade das Ziel der arztlichen Beratung
un: Behandlung SCWESCH sel,; schwerwiegende Krankheıtsrisıken, Anomalıen oder
drohende Behinderungen des Kındes dıagnostizıeren und damıt den Eltern eiıne
Entscheidung ber Zeugung der Schwangerschaftsabbruch ermöglıchen.

„Wrongtul pregnancy” bezeichnet Klagen.(eines Teıls) der Eltern eines HS
den Kındes eınen AÄrzt, dessen nıcht erfolgreiche oder mangelhaft durchge-
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führte Sterilisation der TAauU oder des Mannes Z unerwünschten Zeugung eınes
Kıindes un damıt ZUur unerwünschten Schwangerschaft der Tau führt; außerdem
auch solche Fälle, 1ın denen der durchgeführte Schwangerschaftsabbruch aufgrund
tehlerhaften Handelns des AÄArztes mifßlang.

„Wrongtul parenthood“ bezeichnet Klagen eiınes Elternteils den ande-
ren aufgrund eiıner VO eiınen Elternteil nıcht beabsichtigten Zeugung und Geburt
elnes Kındes, be] denen der klagende Elternteil geltend macht, daf der beklagte EI-
ternteil ber selne Zeugungsabsichten b7zw. unterlassene Empfängnisverhütung den
Kläger bewulft täuschte.

„Wrongtul adoption“ bezeichnet Klagen VO Adoptionseltern elines behinder-
ten der anders geschädigten Kındes dıe Adoptionsvermittlungsstelle mıiıt
dem Vorwurf, 1n Kenntnıiıs der (drohenden) Behinderung der Schädigung des Kın-
des die zukünftigen Adoptiveltern nıcht informiert un ıhnen dadurch die MOg-
iıchkeit vorenthalten haben, VO eıner Adoption dieses Kındes abzusehen.

„Wrongful lıte“ bezeichnet Klagen eınes behinderten Kıindes den Arzt
oder die Eltern. Gegen den Arzt richtet sıch dıie Klage analog wrongful bıirth
Fehlerhafte Diagnostik der Beratung hätten dıe Eltern der Möglıchkeıit beraubt,
die Schwangerschaft rechtzeıtıg abzubrechen und seıne Geburt verhindern. (3e-
SCH die Eltern richtet sıch die Klage des Kındes A4aUuS wrongful Life dann, WEeNn diese

Kenntnıiıs seiner rohenden Behinderung die Schwangerschaft nıcht verhin-
ert bzw. nıcht abgebrochen un!: se1ın Leben MI1t Behinderungen zugelassen ha-
ben

Die Klagen AUS den ZENANNTLEN Fallgruppen machen 1ın der Hauptsache 7wWe]l
terschiedliche Anspruchsquellen geltend. Entweder behaupten S1€e eın deliktisches
Handeln b7zw. Unterlassen des Beklagten; S1e bezichtigen also den Beklagten 1m
Sınn VO Paragraph 823 BGB eınes unerlaubten Eıngriffs ın die Freiheits- und
Selbstbestimmungsrechte bzw. eiıner unerlaubten Beeinträchtigung der körperl1-
chen und/oder psychıschen Unversehrtheit. der aber s1e monı1eren eıne nıcht der
zumındest 1L1LUr schlecht erfüllte Leistung AaUsSs eiınem Vertragsverhältnıis, das zwiıischen
Kläger un: Beklagten rechtsgültig besteht un! deshalb 1m Sınn der Paragraphen

BGB den Schlechtertüller der Leistung bzgl. Schadensersatzansprüche haftt-
bar macht. (Die rechtswissenschaftliche Laıteratur spricht lTer VO  . „Ansprüchen A4US

posıtıver Forderungsverletzung“ 1im Unterschied „Ansprüchen A4US Delikt“.)
Im UnterschiedZ anglo-amerikanischen Rechtskreis beziehen sıch 1n Deutsch-

and die meısten Klagen 1m Umtfteld „unerwünschter“ Kınder auf Ansprüche, die
A4A4US Vertragsverletzungen („Schlechterfüllung“) herrühren. Im Mıttelpunkt stehen
dıe vertraglichen Bındungen zwıischen Arzt un Mutltter b7zw. Eltern eLtwa aus eiınem
Vertrag ber eıne Sterilisation, aus einem Vertrag ber eiıne präkonzeptionelle
W1€ postkonzeptionelle Diagnose, Beratung (auch allgemeıne Schwangerschafts-
betreuung), oder aus eiınem Vertrag ber einen Schwangerschaftsabbruch. Geklagt
wiırd nıcht allein auf die Feststellung der Nıcht- bzw. der Schlechterfüllung des Ver-
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sondern VOT allem auf Ersatz des materiellen W1e€e des immateriellen Schadens,
den die pflichtwidrige Vertragserfüllung verursacht hat Materielle Schäden werden
als Vermögensverluste geltend gemacht. Die öhe der Schadensersatzsumme
wırd 1m Sınn VO Paragraph 248 BGB ach der SOgENANNLEN Differenzmethode
(Differenz 7zwischen der Vermögenslage VOT und ach dem Schadensere1ign1s) C1=-

muıttelt.

Geltende Rechtsprechung 1n Deutschland Klagen AUS wrongful bırth jahaf
wrongful ıfe

Bereıts 19724 fällte 1n Deutschland das ehemalıge Reichsgericht ein ersties Vorläufer-
urteıl Klagen aus wrongful birth un: wrongful life Eın geisteskranker Pflegling,
der miıt eıner Wirterıin eın ınd ZEUBLE un! aufgrund seiner Vaterschaft deshalb
Unterhaltsleistungen verpflichtet WAal, konnte den Träger der Einrichtung
pflichtwidriger Unterlassung der Aufsichtspflicht ıhm selbst gegenüber sowohl für
seınen Vermögensschaden als auch für dıe eingetretenen Schädigungen seıner (56-
sundheit haftbar machen. Die Autnahme des geisteskranken Pfleglings ın dıe AnN-
stalt begründe namlıch zwıischen ıhm und dem Anstaltsträger eiınen Vertrag ber
seıne Behandlung un Beaufsichtigung, der die Anstalt auf dıe Abwehr solcher
Handlungen des Pfleglings verpflichte, die eıne Schädigung seiner persönlichen
teriellen W1€ immateriellen Lage herbeitführen könnten . Die Zeugung un: Geburt
e1ınes Kındes wırd als Vermögensschadensquelle eiınes der Elternteile wertetl, der
Dritte (hıer dıe Anstalt) erfolgreich auf Schadensersatz verklagen konnte.

Der BG W alr erstmals ım Jahr 1980 höchstrichterlich mıt Yre1 Klagen ausg-
ful DYeEZ2NANCY (nıcht erfolgreich durchgeführte Sterilisation) betfafit. In seınen S
teılen diesen Klagen entwickelte der BG 1im Grundsatz die auch 1m Urteil VO

18 Juni 2002 verfolgte Argumentationslinie: Er bejaht die Haftung un dıe E 2i
VO  a Schadensersatz mıiıt dem Hınweıs, da{fß nıcht das ll'ld als solches, sondern

die durch seıne Geburt ausgelöste Unterhaltsverpflichtung den Schaden der Eltern
darstelle. Überdies ertülle die aufgrund der tehlgeschlagenen Sterilisation NeTI-

wünscht eingetretene Schwangerschaft und Geburt den Tatbestand der Korperver-
letzung der Frau, der eiınen Schmerzensgeldanspruch begründe‘®.

Mıiıt Klagen AUS wrongful birth un wrongful Life, also Klagen, 1n denen die Be-
hinderung des Kıindes ausschlaggebend ISt;, beschäftigte sıch der BG  aD erstmalıg
1983 FEın behindertes ınd un:! seline Eltern klagten eınen Frauenarzt, weıl
(1 pflichtwidrıig eıne Röteln-Erkrankung der Schwangeren nıcht erkannte un dıe
Multter infolgedessen 7zwecks Ausschluß eıner rohenden Behinderung des Kındes
auch keinen Abbruch der Schwangerschaft vornehmen 1e Wäiährend das erst-

instanzlıche Landgericht wenı1gstens dem Klagebegehren der Eltern entsprochen
hatte, wI1es das Berufungsgericht beide Klagebegehren zurück. Der BG wıederum
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entsprach dem Revisionsbegehren der Eltern mıt tolgenden Argumenten: Die
schuldhafte Vertragsverletzung durch den Beklagten könne Schadensersatzan-
sprüche auf Erstattung des durch die Behinderung des Kındes notwendigen Mehr-
autwands auslösen. Überdies habe dıe Mutltter Anspruch auf Schmerzensgeld, da
dıe durch die Behinderung ebentfalls notwendig gewordene Kaıiserschnıittentbin-
dung eıne ebentfalls schuldhaft verursachte Gesundheıitsverletzung der Multter dar-
stellt.

Ausdrücklich schlofß der BG 1aber weıterreichende Schmerzensgeldansprüche,
die die Multter aufgrund etwaıger seelischer Belastungen geltend machen könnte,
MmMI1t der Anmerkung auUsS, „dafß eın solcher Anspruch der nıcht ausnahms-
welse Krankheitswert erreichenden seelischen Belastung durch das Haben e1ınes
schwer geschädıgten Kındes der deutschen Rechtsordnung ftremd waäre“. In Ühnlıi-
cher Zuspitzung weIlst der BG auch jedweden Schadensersatzanspruch des Kın
des gegenüber dem Arzt kategorisch zurück:

„Eıne unmıttelbare deliktische Pflicht, die Geburt eıner Leibestrucht eshalb verhindern, weıl das
ınd voraussıchtlich miıt Gebrechen behaftet se1n wiırd, die se1n Leben AaUus der Sıcht der Gesellschaft
der AaUsS$ seiner unterstellten eigenen Sıcht für die naturgemäfß nıcht der geringste Anhalt besteht) 5 3 b
wert erscheinen lafst, müßte innerhalb des allgemeın auft Integritätsschutz ausgerichteten relses delik-
tischer Verhaltensnormen eınen Fremdkörper darstellen. Es o1ibt S1e nıcht.Andreas Lob-Hüdepohl  entsprach dem Revisionsbegehren der Eltern mit folgenden Argumenten: Die  schuldhafte Vertragsverletzung durch den Beklagten könne Schadensersatzan-  sprüche auf Erstattung des durch die Behinderung des Kindes notwendigen Mehr-  aufwands auslösen. Überdies habe die Mutter Anspruch auf Schmerzensgeld, da  die durch die Behinderung ebenfalls notwendig gewordene Kaiserschnittentbin-  dung eine ebenfalls schuldhaft verursachte Gesundheitsverletzung der Mutter dar-  stellt.  Ausdrücklich schloß der BGH aber weiterreichende Schmerzensgeldansprüche,  die die Mutter aufgrund etwaiger seelischer Belastungen geltend machen könnte,  mit der Anmerkung aus, „daß ein solcher Anspruch wegen der — nicht ausnahms-  weise Krankheitswert erreichenden — seelischen Belastung durch das Haben eines  schwer geschädigten Kindes der deutschen Rechtsordnung fremd wäre“. In ähnli-  cher Zuspitzung weist der BGH auch jedweden Schadensersatzanspruch des Kin-  des gegenüber dem Arzt kategorisch zurück:  „Eine unmittelbare deliktische Pflicht, die Geburt einer Leibesfrucht deshalb zu verhindern, weil das  Kind voraussichtlich mit Gebrechen behaftet sein wird, die sein Leben aus der Sicht der Gesellschaft  oder aus seiner unterstellten eigenen Sicht (für die naturgemäß nicht der geringste Anhalt besteht) ‚un-  wert‘ erscheinen läßt, müßte innerhalb des allgemein auf Integritätsschutz ausgerichteten Kreises delik-  tischer Verhaltensnormen einen Fremdkörper darstellen. Es gibt sie nicht. ... Und das gilt auch, obgleich  nach vielleicht überwiegender Meinung und wohl auch rechtstatsächlicher Praxis die Geburt jedenfalls  solcher Kinder verhindert werden sollte.“ !°  Diese Argumentationslinie setzt sich in den nachfolgenden Urteilen des BGH ım  Grundsatz bis heute fort. Besonders aufschlußreich ist das BGH-Urteil vom 16.  November 1993, das sich in seiner Urteilsbegründung ausführlich der Fragestellung  „Kind als Schaden“ widmet. Die Urteilsbegründung bekräftigt die Auffassung, daß  das Schlagwort vom Kind als Schaden unangemessen und untauglich ist. Erst die  Belastung der Eltern mit dem geldlichen Aufwand für den Unterhalt stellt jene Ver-  mögensminderung dar, die zur Annahme eines Schadens berechtige. Im übrigen be-  hauptet der BGH:  „In einer schadensrechtlichen Betrachtungsweise wirkt sich die Beurteilung der Unterhaltsbelastung  ... Nicht negativ auf Persönlichkeit und Dasein des Kindes aus. Die Abnahme der wirtschaftlichen Bela-  stung durch den Arzt ist nämlich entsprechend der Ausgleichsaufgabe von Schadens- und Haftungsrecht  auf eine rein vermögensmäßige Bedeutung beschränkt und belegt weder das Kind mit einem Makel noch  stellt es gar sein Lebensrecht in Frage.“ !!  Mit diesem Hinweis reagiert der BGH auf ein „obiter dictum“, das der Zweite Se-  nat des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) ın seinem Urteil vom 28. Mai 1993 zur  Neufassung des Paragraph 218a StGB!? wenig zuvor setzte. Im 14. Leitsatz seines  Urteils formulierte das BVerfG apodiktisch:  „Eine rechtliche Qualifikation des Daseins eines Kindes als Schadensquelle kommt ... von Verfas-  sungs wegen (Art. 1 Abs. 1 GG) nicht in Betracht. Die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt, jeden  600Und das oılt auch, obgleich
ach vielleicht überwiegender Meınung und wohl auch rechtstatsächlicher Praxıs dıe Geburt jedenfalls
solcher Kınder verhindert werden sollte.“

Diese Argumentationslinie sıch in den nachfolgenden Urteıiulen des BCS  E 1m
Grundsatz bıs heute tort Besonders autfschlufßreich 1sSt das BGH-Urteıl VO 16
November 1995 das sıch 1ın se1iıner Urteilsbegründung austührlich der Fragestellung
\ Kınd als chaden“ wıdmet. Die Urteilsbegründung bekräftigt die Auffassung, da{fß
das Schlagwort VO ınd als Schaden UNANSCINCSSCHL un!: untauglich 1St. ST die
Belastung der Eltern mıiıt dem geldlichen Aufwand für den Unterhalt stellt Jjene Ver-
mögensmıinderung dar, dıie ZALT Annahme eınes Schadens berechtige. Im übrigen be-
hauptet der BG

„In einer schadensrechtlichen Betrachtungsweıise wirkt sıch die Beurteilung der UnterhaltsbelastungAndreas Lob-Hüdepohl  entsprach dem Revisionsbegehren der Eltern mit folgenden Argumenten: Die  schuldhafte Vertragsverletzung durch den Beklagten könne Schadensersatzan-  sprüche auf Erstattung des durch die Behinderung des Kindes notwendigen Mehr-  aufwands auslösen. Überdies habe die Mutter Anspruch auf Schmerzensgeld, da  die durch die Behinderung ebenfalls notwendig gewordene Kaiserschnittentbin-  dung eine ebenfalls schuldhaft verursachte Gesundheitsverletzung der Mutter dar-  stellt.  Ausdrücklich schloß der BGH aber weiterreichende Schmerzensgeldansprüche,  die die Mutter aufgrund etwaiger seelischer Belastungen geltend machen könnte,  mit der Anmerkung aus, „daß ein solcher Anspruch wegen der — nicht ausnahms-  weise Krankheitswert erreichenden — seelischen Belastung durch das Haben eines  schwer geschädigten Kindes der deutschen Rechtsordnung fremd wäre“. In ähnli-  cher Zuspitzung weist der BGH auch jedweden Schadensersatzanspruch des Kin-  des gegenüber dem Arzt kategorisch zurück:  „Eine unmittelbare deliktische Pflicht, die Geburt einer Leibesfrucht deshalb zu verhindern, weil das  Kind voraussichtlich mit Gebrechen behaftet sein wird, die sein Leben aus der Sicht der Gesellschaft  oder aus seiner unterstellten eigenen Sicht (für die naturgemäß nicht der geringste Anhalt besteht) ‚un-  wert‘ erscheinen läßt, müßte innerhalb des allgemein auf Integritätsschutz ausgerichteten Kreises delik-  tischer Verhaltensnormen einen Fremdkörper darstellen. Es gibt sie nicht. ... Und das gilt auch, obgleich  nach vielleicht überwiegender Meinung und wohl auch rechtstatsächlicher Praxis die Geburt jedenfalls  solcher Kinder verhindert werden sollte.“ !°  Diese Argumentationslinie setzt sich in den nachfolgenden Urteilen des BGH ım  Grundsatz bis heute fort. Besonders aufschlußreich ist das BGH-Urteil vom 16.  November 1993, das sich in seiner Urteilsbegründung ausführlich der Fragestellung  „Kind als Schaden“ widmet. Die Urteilsbegründung bekräftigt die Auffassung, daß  das Schlagwort vom Kind als Schaden unangemessen und untauglich ist. Erst die  Belastung der Eltern mit dem geldlichen Aufwand für den Unterhalt stellt jene Ver-  mögensminderung dar, die zur Annahme eines Schadens berechtige. Im übrigen be-  hauptet der BGH:  „In einer schadensrechtlichen Betrachtungsweise wirkt sich die Beurteilung der Unterhaltsbelastung  ... Nicht negativ auf Persönlichkeit und Dasein des Kindes aus. Die Abnahme der wirtschaftlichen Bela-  stung durch den Arzt ist nämlich entsprechend der Ausgleichsaufgabe von Schadens- und Haftungsrecht  auf eine rein vermögensmäßige Bedeutung beschränkt und belegt weder das Kind mit einem Makel noch  stellt es gar sein Lebensrecht in Frage.“ !!  Mit diesem Hinweis reagiert der BGH auf ein „obiter dictum“, das der Zweite Se-  nat des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) ın seinem Urteil vom 28. Mai 1993 zur  Neufassung des Paragraph 218a StGB!? wenig zuvor setzte. Im 14. Leitsatz seines  Urteils formulierte das BVerfG apodiktisch:  „Eine rechtliche Qualifikation des Daseins eines Kindes als Schadensquelle kommt ... von Verfas-  sungs wegen (Art. 1 Abs. 1 GG) nicht in Betracht. Die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt, jeden  600nıcht negatıv aut Persönlichkeit und Daseın des Kındes AU.:  7 Dıi1e Abnahme der wiırtschaftlichen Bela-
durch den 171 1St nämlıich entsprechend der Ausgleichsautgabe VO Schadens- un:! Haftungsrecht

auf eine rein vermögensmäafßsıge Bedeutung beschränkt und belegt weder das ınd m1t eiınem Makel och
stellt CN Sal se1ın Lebensrecht 1n Braäge:?

Mıt diesem 1nweIls reagıert der B(  al auf ein „obiter dıetum“, das der 7 weıte Se-
nNnat des Bundesverfassungsgerichts BVerfG) in seinem Urteil Z @ DE Maı 1993 Z
Neufassung des Paragraph 218a StGB 12 wen1g SPTZTE Im Leıitsatz selnes
Urteils tormulierte das BVertG apodıktisch:

„Eıne rechtliche Qualifikation des Ase1ns elınes Kındes als Schadensquelle kommtAndreas Lob-Hüdepohl  entsprach dem Revisionsbegehren der Eltern mit folgenden Argumenten: Die  schuldhafte Vertragsverletzung durch den Beklagten könne Schadensersatzan-  sprüche auf Erstattung des durch die Behinderung des Kindes notwendigen Mehr-  aufwands auslösen. Überdies habe die Mutter Anspruch auf Schmerzensgeld, da  die durch die Behinderung ebenfalls notwendig gewordene Kaiserschnittentbin-  dung eine ebenfalls schuldhaft verursachte Gesundheitsverletzung der Mutter dar-  stellt.  Ausdrücklich schloß der BGH aber weiterreichende Schmerzensgeldansprüche,  die die Mutter aufgrund etwaiger seelischer Belastungen geltend machen könnte,  mit der Anmerkung aus, „daß ein solcher Anspruch wegen der — nicht ausnahms-  weise Krankheitswert erreichenden — seelischen Belastung durch das Haben eines  schwer geschädigten Kindes der deutschen Rechtsordnung fremd wäre“. In ähnli-  cher Zuspitzung weist der BGH auch jedweden Schadensersatzanspruch des Kin-  des gegenüber dem Arzt kategorisch zurück:  „Eine unmittelbare deliktische Pflicht, die Geburt einer Leibesfrucht deshalb zu verhindern, weil das  Kind voraussichtlich mit Gebrechen behaftet sein wird, die sein Leben aus der Sicht der Gesellschaft  oder aus seiner unterstellten eigenen Sicht (für die naturgemäß nicht der geringste Anhalt besteht) ‚un-  wert‘ erscheinen läßt, müßte innerhalb des allgemein auf Integritätsschutz ausgerichteten Kreises delik-  tischer Verhaltensnormen einen Fremdkörper darstellen. Es gibt sie nicht. ... Und das gilt auch, obgleich  nach vielleicht überwiegender Meinung und wohl auch rechtstatsächlicher Praxis die Geburt jedenfalls  solcher Kinder verhindert werden sollte.“ !°  Diese Argumentationslinie setzt sich in den nachfolgenden Urteilen des BGH ım  Grundsatz bis heute fort. Besonders aufschlußreich ist das BGH-Urteil vom 16.  November 1993, das sich in seiner Urteilsbegründung ausführlich der Fragestellung  „Kind als Schaden“ widmet. Die Urteilsbegründung bekräftigt die Auffassung, daß  das Schlagwort vom Kind als Schaden unangemessen und untauglich ist. Erst die  Belastung der Eltern mit dem geldlichen Aufwand für den Unterhalt stellt jene Ver-  mögensminderung dar, die zur Annahme eines Schadens berechtige. Im übrigen be-  hauptet der BGH:  „In einer schadensrechtlichen Betrachtungsweise wirkt sich die Beurteilung der Unterhaltsbelastung  ... Nicht negativ auf Persönlichkeit und Dasein des Kindes aus. Die Abnahme der wirtschaftlichen Bela-  stung durch den Arzt ist nämlich entsprechend der Ausgleichsaufgabe von Schadens- und Haftungsrecht  auf eine rein vermögensmäßige Bedeutung beschränkt und belegt weder das Kind mit einem Makel noch  stellt es gar sein Lebensrecht in Frage.“ !!  Mit diesem Hinweis reagiert der BGH auf ein „obiter dictum“, das der Zweite Se-  nat des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) ın seinem Urteil vom 28. Mai 1993 zur  Neufassung des Paragraph 218a StGB!? wenig zuvor setzte. Im 14. Leitsatz seines  Urteils formulierte das BVerfG apodiktisch:  „Eine rechtliche Qualifikation des Daseins eines Kindes als Schadensquelle kommt ... von Verfas-  sungs wegen (Art. 1 Abs. 1 GG) nicht in Betracht. Die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt, jeden  600VO  = Vertas-
I1 (Art. Abs GG) nıcht 1ın Betracht. Di1e Verpflichtung aller staatlıchen Gewalt, jeden
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Menschen in seinem Daseın un seiner selbst wıllen achten, verbietet CcS, die Unterhaltspflicht für eın
iınd als chaden begreifen.“

Demgegenüber unterstreicht der B  AE seıne Einschätzung, da{ß eıne Vermögens-
bılanzıerung keinestalls das menschliche Daseın autf eıne reın buchhalterisch-bilan-
z1ierende Sıcht verengt und das Leben elınes (behinderten) Kındes nıcht ach seinen
vermögensschädıgenden Implikationen bewertet.

Da diese Unterscheidung nıcht mehr als eıne juristische Hıltfskonstruktion dar-
stellt, die möglicherweise moralische Skrupel verdecken soll, un doch schlicht
wirklichkeitsfremd SE entlarvt treilich die Urteilsbegründung des BG  En wenıge
Satze spater selbst:

IM Gegenteıil 1St der Senat der Auffassung, da{fß die Zubilligung VO  e Schadensersatz gerade ın Fällen
der vorliegenden Art für das ınd nıcht 1Ur hne negatıve Auswirkung le1bt, sondern ıhm 1en-
lich seın kann, weıl hierdurch se1ne wirtschattliche Lage verbessert und möglicherweise seine Wert-
schätzung iınnerhalb der Famiulie och erhöht WIFrF!|

Damıt raumt der BG den faktısch untrennbaren Zusammenhang 7zwischen der
Wertschätzung einer Exı1istenz des Kındes als solcher und vermögensrelevanten (Ze-
sichtspunkten unverblümt eın Es 1STt bemerkenswert, da{ß selbst diesem Detail der
Rechtsauffassung des BG  aB die verfassungsrechtliche Unbedenklichkeit beschei-
nıgt wırd So fuührt der Senat des BVerfG 1n seınem Grundsatzurteil 1n 1abwe1-
chender Meınung Z Senat des BVerfG AUS:!

„Zıvilrechtliche Haftung für Schlechterfüllung kann 1ın derartigen Fällen die Akzeptanz der Eltern für
die ennoch geborenen und 1ın dıe Familie aufgenommenen Kinder erhöhen, w1e der Bundesgerichtshof
plausıbel dargelegt hat. « 13

Im übrıgen bestätigt der NSenat des BVerfG grundsätzlıch dıie Rechtsauffassung
des B  EB mıt seinem Urteilsleitsatz: „Dıie Rechtsprechung der Zivilgerichte ZUur

Arzthaftung be] tehlgeschlagener Sterilisation un: ftehlerhafter genetischer era-
Lung VOIL Zeugung eınes Kındes verstößt nıcht Art Abs

Grundsätze der Arzthaftung be] Geburt eınes behinderten Kıindes

Das rechtliche Instrument der Arzthaftung 1m Kontext „unerwünschter Kınder 1St
ethischer Perspektive ambıvalent. Zunächst oılt unbestrıtten, da{ß Arzte für dıe

Schlechterfüllung ıhrer vertraglich vereinbarten Leistungen oder für deliktisches
Handeln bzw. Unterlassung (etwa ach Paragraph AD BGB) haftungsrechtlich e1IN-
zustehen haben Das gebietet der Prımat des Patientenwohls. Ziel arztlicher Haftung
1St CS, den Arzt Z Eınhaltung der vertraglich vereinbarten oder deliktrechtlich test-
gelegten Qualitätsanforderungen se1nes protessionellen Tuns anzuhalten (praäventiıve
Schadensvermeidung durch Androhung VO Sanktionen) SOWI1e 1m Fall eıner pflicht-
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wıdrıg der schuldhaft eingetretenen Schädigung des Patıenten dessen Schaden aus-

zugleichen. Natürlich 1St der Arzt nıcht für den Erfolg einer Heilbehandlung VCI-

antworftlich. Gleichwohl 1st er verantwortlich für die Respektierung der Patıenten-
autonomıe SOWI1e die Eınhaltung der üblichen Regeln arztlicher Kunst?>.

Dieser haftungsrechtliche Grundsatz oilt für all Jjene arztlichen Handlungen, dıe
nıcht Recht un!: (zesetz verstoßen oder nıcht sıttenwıdrig sınd un!: ıhre
Rechtsbindung verlieren würden. Übertragen auf das vorliegende Problem heilßt
1es Solange Jjene vertraglichen Vereinbarungen zwiıischen Arzt un Patıent (Mut-
ter *®), die 1m Kontext VO Klagen eınes unerwünschten Kındes bestehen,
rechtlich nıcht beanstanden sind, annn eıne Haftung Hür eingetretene
Schäden be] Schlechterfüllung des Vertragsziels („Schutzzweck“) orundsätzlıch
nıchts eingewendet werden. Wenn G eın legales WI1€e nıcht sıttenwıdrıges Zie] eines
Vertrags ist; An Beispiel eıne Schwangerschaft, die für die Multter subjektiv
zumutbar erscheıint, durch eıne (humangenetische) Beratung V.OT: der Zeugung (Dra
konzeptionelle Beratung) auszuschliefßen der ach eıner pränataldiagnostisch gC-
stutzten postkonzeptionellen Beratung abzubrechen, annn 1st ein Ausgleich der
Schlecht- bzw. Nichterfüllung des Vertragszıels VO der Logık arztlicher Haftung
zunächst 1m Grundsatz zwıngend L

IDieser Grundsatz macht treılich auf die erhebliche Bedeutung aufmerksam, wel-
che Vertragszıiele Legalıtäts- WwW1€e Legitimitätsgesichtspunkten akzeptabel ' n

scheinen oder nıcht. Dies zeıgt sıch be1 der Würdigung jener Schadensersatz-
ansprüche, dıe aufgrund unterbliebener Schwangerschaftsabbrüche den
ftehlerhaft diagnostizıerenden un:! beratenden Arzt erhoben werden. Die deutsche
Rechtsprechung unterscheıidet zwıschen jenen Schwangerschaftsabbrüchen, dıe
aufgrund ihrer medizinıschen oder kriminologischen Indıikation rechtskonform
sind, un solchen, die ZWAar straffreı, ach WI1€e V OT: aber rechtswıdrıg sınd Letzteres
betritft alle Schwangerschaftsabbrüche ach Beratung 1m Sınn VO Paragraph 218a
Abs StG B 1: mıiıt Paragraph 219 StGB Der Arzt an NUur ann für dıe Schlech-
terfüllung seiıner vertraglichen Verpflichtungen haftbar gemacht werden, WECI111 die
Zur Schadensvermeidung notwendiıge Handlung in diesem Fall der Schwanger-
schaftsabbruch für sıchMrechtskonform, also nıcht rechtswıdrig A

ware. Ist dagegen die ZUFXF Schadensvermeidung oder Schadensminderung
notwendige Handlung nıcht rechtskonform, verneınt die herrschende Recht-
sprechung den zwıingenden Kausalverlauf zwıischen dem arztlichen Behand-
lungstehler un: der Geburt des Kındes aufgrund eines unterlassenen Schwanger-
schaftsabbruchs!®. IDiesen Grundsatz hat der BG  n 1n eınem Urteil VO

Dezemver 2001 19 nochmals herausgestellt: das Unterbleiben eınes Schwan-
gerschaftsabbruchs aufgrund eınes arztlichen Behandlungs- bzw. Beratungsfehlers
Grundlage für eınen Anspruch der Eltern auf Ersatz VO  aD} Unterhaltsaufwendungen
für eın behindertes ınd seın kann, VOTaUs, da{fß der Abbruch durch die
gesetzlıch geregelten Indiıkationen hätte gerechtfertigt werden können?®°. Ist ig 65

602



ind als Schaden?®?

nıcht, sondern hätte der Schwangerschaftsabbruch LLUT durch Straffreiheit ZWaar gC-
duldet, gleichwohl rechtswidrig VOrSCNOMME werden können, besteht eın An-
spruch auf Schadensersatz gegenüber dem Arzt.

Dieser Sachverhalt dokumentiert einem zunächst unscheinbaren Detaıil, W1e€e
das Arzthaftungsrecht dıe qualitative Abwertung behinderter Kınder, W1€e sS1e in der
Fassung des Paragraph 218a Abs StG B YA GE Ausdruck kommt, unhejlvoll VeEI-

längert: War kennt das derzeitige Abtreibungsrecht keine embryopathische In-
dıkatıon mehr Gleichwohl 1St S1€e taktısch 1n den Tatbestand der medizinıschen
Indikation aufgenommen worden21. Damıt 1st dıe Rechtsstellung geschädıigter gC-
genüber nıchtgeschädıigten Kındern entscheidend geschwächt: Im Unterschied
nıchtgeschädigten Kıiındern können geschädigte Kınder ber den Weg der medi1zın1-
schen Indikation einen nıcht 1Ur straffreıen, sondern auch rechtskontormen
Schwangerschaftsabbruch rechttertigen. Denn die Aussıcht auf ein Leben mıiıt e1-
HE behinderten ınd erfüllt ın der Regel faktısch den ındıkationsrelevanten Sach-
verhalt der „Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen und
seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren“ 22

A AT betonen Befürworter der BGH-Rechtsprechung, da{fi durch die Bındung
eine medizıinıschen Indıkation der Schutz des behinderten Ungeborenen
och erhöht wırd, weıl die Multter den für dıe medizinische Indikation zwıingend
vorgeschriebenen Tatbestand der schweren gesundheitlichen Belastung miıt harten
Fakten plausıbilisieren mu{fß Z Dennoch 1sSt testzuhalten: Unabhängig VO  s Vermo-
gensgesichtspunkten oilt das 1nd aufgrund seıiner (mutmaßlichen) Anomalie bzw.
Behinderung als iımmaterieller Schaden für die Muttter, der nıcht 1L1UT eıne rechts-
kontforme „Abwehrmafsnahme“ rechtfertigt, sondern auch die Grundlage eınes
teriellen Schadensausgleichs ber das Instrument des Schmerzensgeldes bıldet.
Wiäre eıne solche Indıkatiıon ebenfalls AnUur straffreı, ach WwW1e€e VOT aber rechtswid-
ng, könnte eın Schadensersatzanspruch der Eltern gegenüber dem Arzt erfolgreich
abgewehrt werden, hne die Logıik der Arzthaftung durchbrechen un den Arzt
AaUsS seıner grundsätzlichen Verpflichtung ZUuUr Sıcherstellung qualitätsvoller Berufs-
standards entlassen. Dazu mußÖte sıch der Gesetzgeber entschließen, die Exıstenz
eines Kındes mI1t Behinderungen nıcht als Schaden für die gesundheıitliche Vertas-
SUuNg der Multter definıeren, W as die taktischen Belastungen der Multter durch die
nıcht durchschnittlich erwartbare Entwicklung des spateren Zusammenlebens mMI1t
dem behinderten ınd weder verleugnet och vernachlässigt**.

Vermögensrechtliche Bewertungen CONTLIra Menschenwürde

Kernpunkt der Auseinandersetzung 1st die rage, ob zwıschen der Exıstenz des
Kındes als solcher un:! der Unterhaltsleistung für das ınd unterschıeden WECI -

den kann, da{fß nıcht das ınd selbst, ohl aber seıne Unterhaltslast einen VermO-
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gensschaden bedeuten annn Nıcht wenıge Juristen bezweıteln dıe Plausı:bilıität die-
SCS juristischen Kunstgritfs.

Eduard Picker verdeutlicht dıe Unsinnigkeit bzw. dıe Unstatthaftigkeit der Ar
troffenen Unterscheidung durch einen analogen Sachverhalt: Dıie durch einen nfall

Beule AIl Kottlügel eınes Autos stellt für sıch schon einen Schaden dar und
nıcht erst dıe Kosten für die Reparatur des Kotflügels. Wolle 1111l deshalb Unter-
haltskosten für Kınder als Schaden werten, ann betritfft 1es unmıiıttelbar auch ıhre
Quelle, namlıch das (behinderte) Kınd?>. Die Exıstenz eines Kındes als Schadens-
quelle betrachten, ISTt aber mMIiıt dessen Wuürde unvereınbar. Infolgedessen verletzen
auch vermögensrechtliche Erwagungen als Konsequenz der kındlichen Exıstenz
dessen Menschenwürde. Dem WIF d entgegengehalten, da: in vielen Rechtsgebieten
die Exıstenz eines Kıindes b7zw. e1nes Menschen Gegenstand vermögensrechtlicher
Erwagungen sel, ohne da 1€eS$ automatisch die Würde des jeweıligen Menschen be-
schädige. Die Klage eines Elternteils den anderen auf Zahlung der Unterhalts-
aufwendungen für das gemeınsame ind beeinträchtige auch nıcht dessen Würde,
1L1UT weıl CS 1m Klageverfahren als tinanzıelle Belastung werde.

Gelegentlich wiırd davor ZEWANLT, die Kategorıie der Menschenwürde ber-
haupt 1n Rechtsstreitigkeiten Ww1€e der vorliegenden bemühen. Nach Auffassung
der Rechtswissenschaftlerin Claudıa Junker 1sSt die Menschenwürde taktısch eın 1N-
haltlıch objektiv nıcht konkretisıerender Begrıtt, dem lediglich eıne Platzhalter-
tunktion für völlig beliebige, subjektiv weltanschauliche Wertungen zukomme. [ )a
die Rechtsprechung 1L1UT intersubjektiv ausweıisbare Verbindlichkeiten berücksich-
tıgen dürte, musse S1Ee jeden rechtsentscheidenden Rekurs auf den Begriff der Men-
schenwürde vermeıden 26.

Aus handlungstheoretischer b7zw. ethischer Sıcht 1St die Unterscheidung ZW1-
schen der Exıstenz des Kındes als solcher un der mi1t ıhr einhergehenden VermOöO-
gensschädigung der Eltern gerade MmMI1t Blick auf die Ermittlung des Kausalzusam-
menhangs iınkonsıistent. Alleinursächlich für den Vermögensschaden der Eltern 1st
dıe Exıstenz des Kındes als solches, dessen Unterhaltsautwendungen dıe Vermö-
genslage der Eltern mındern. Miıtursächlich für die Geburt bzw. für das Leben des
Kındes INa eıne Schlechterfüllung arztlichen Handelns se1n. Diese Schlechterfül-
lung als Schädigung der Vermögenslage betrachten, ohne die unmıttelbare Ursa-
che für die Vermögensminderung, also die Exıstenz des Kındes, nıcht auch als Scha-
densquelle wertfen mussen, 1Sst eın logisch inkonsıstenter Kurzschlufß: Die
Exı1istenz des Kındes 1sSt nämlich mındestens als „ Iransmissionsriemen“ eıne COM
dıtıo sıne JUa non  D und ınfolgedessen Wesensbestandteıl eınes mutmaßlichen Scha-
dens, der durch die Unterhaltsautwendungen entstehen soll

Sodann mıfßachtet der Vergleich etwa2a mMI1t Unterhaltsklagen eiınen Elternteil
eiınen erheblichen Unterschied. In solchen Klagen geht CS WwW1€ grundsätzliıch alle
Bemühungen eiınen Familienlastenausgleich die faıre Verteilung solcher
materieller w1e ımmaterieller Lasten, dıe den Fürsorgepflichtigen durch die beson-
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dere Füursorge für Kıinder der für andere Menschen entstehen. Niemals aber steht
die Fxıstenz der eiıner besonderen Fürsorge bedürftigen Kinder oder Menschen als
solche 1ın Frage Im Unterschied AZUu 1St be] den Fallgruppen „unerwünschte Kın-
der“ die einz1ge Alternatıive eıner Schadensvermeidung bzw. Schadensbegrenzung
ıhre vollständige Nıchtexıistenz. Denn zurecht lehnt S die Rechtsprechung (noch)
ab, da dıe Eltern ber den Weg eıner Freigabe ZAUT: Adoption Zur Minderung ihres
Schadens verpflichtet werden?/.

In hohem Mafß bedenklich 1St das Argument, da{ß sıch der Rekurs auf die Men-
schenwürde ohnehin verbiete. Es 1st richtig: Der Begriff der Menschenwürde 1St
rerial-inhaltlich schwer füllen 28 Selbst die Menschenrechte sınd Ja wenıger mMate-

rial-inhaltliche Austormungen b7zw. Finzelkonkretionen der Menschenwürde als
vielmehr umgekehrt Bedingungen der Möglichkeit menschenwürdigen Lebens.
Diese material-inhaltliche Unschärtfe des Menschenwürde-Begriffs 1STt aber gerade
keıne Schwäche, sondern eine (formal-inhaltliche) Stärke, auf die CS VOT allem
kommt. Der Begriftf der Menschenwürde steht für die absolut unverzichtbare un!
darın unantastbare Selbstrepräsentation und Selbstzwecklichkeit jeder einzelnen, C
schichtlich Je einmalıgen menschlichen FExıstenz. Deshalb 1St eıne Bezugnahme auf
den Begritt der Menschenwürde gerade Oft zwıingend geboten, die grundsätzlı-
che Möglıichkeıit der Selbstrepräsentation un Selbstzwecklichkeıit eınes Menschen
1n vermögensrechtlichen Abwägungen verrechnet und darın real angeLaASLEL wırd

Informationspflicht als Krıteriıum für Schlechterfüllung be] präkonzeptioneller
Ww1e postkonzeptioneller Beratung

Insbesondere ach dem Urteil des BVerfG VO Maı 1997 beklagen namhafte Kritiker
der herrschenden Rechtsprechung den zunehmenden ruck auf die Ärzte, der S1e
ber das Arzthaftungsrecht in Richtung einer „Defensivmedizın des Tötens“ verleıte:

SIn der konkreten Sıtuation 1sSt befürchten, da{fß dieser ber die Haftung aufgebaute indirekte
Zwang azu tführen wiırd, 1m 7 weitelsfalle ZUu Abbruch der Schwangerschaft und den P

CC 29ZU Abbruch der Schwangerschaft drängen.

Das B VertG hingegen bestreıtet diese Tendenz S0 Der behandelnde Arzt se1 4A4U S -

schliefßlich AaZu verpflichtet, ber den entsprechenden Sachverhalt eLtwa eiıne DC-
netisch bedingte Dıiısposıtion eıner erwartbaren postnatalen Behinderung
intormıeren. Keinestalls musse S] dıe Multter bzw. die Eltern 1n die eiıne der andere
Rıchtung hın beraten. Im Gegenteıil: Das Gebot der Patientenautonomie verpflichte
ıh auf strıkte Neutralıität bzw. Nichtdirektivität seıiner Beratung.

Auf den ersten Blick erscheint die Argumentatıon des BVerfG plausıbel: Warum
sollte der Arzt nıcht eintach das (müssen), W as der Sachverhalt Ist, annn
dıe Entscheidung ber alles eıtere den Betroffenen (Mutter/Eltern) überlas-
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sen? Schwierigkeiten bereitet jedoch schon die Fräage, W as den ‚.reınen Sachverhalt“
ausmacht. Ertüllt etwa der Hınweıs, da{fß das ungeborene iınd eınen genetischen
Detekt (Zz.B Irısomie 24') hat, den Tatbestand eıner „ausreichenden Information“?
Offensıichtlich nıcht. Eın rechtskräftiges Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf
aus dem Jahr 1989 ( das einen Arzt Pflichtwidrigkeit Schadensersatz
verurteılte, verpflichtet ıh nämlıich eiıner mögliıchst drastischen, abschreckenden
un darın wertenden Beschreibung eiıner rohenden Behinderung:

„Danach mu{fte und mu{fß der ZAndreas Lob-Hüdepohl  sen? Schwierigkeiten bereitet jedoch schon die Frage, was den „reinen Sachverhalt“  ausmacht. Erfüllt etwa der Hinweis, daß das ungeborene Kind einen genetischen  Defekt (z.B. Trisomie 21) hat, den Tatbestand einer „ausreichenden Information“?  Offensichtlich nicht. Ein rechtskräftiges Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf  aus dem Jahr 1989 (!), das einen Arzt wegen Pflichtwidrigkeit zu Schadensersatz  verurteilte, verpflichtet ihn nämlich zu einer möglichst drastischen, abschreckenden  und darin wertenden Beschreibung einer drohenden Behinderung:  „Danach mußte und muß der Arzt ... unmißverständlich klar machen, daß das Risiko auch die Ent-  wicklung eines schwerstgeschädigten Kindes beinhalte und daß die Geburt eines so geschädigten Kindes  erfahrungsgemäß zu unerträglichen und furchtbaren Belastungen führe, vielfach verbunden mit der  Notwendigkeit lebenslanger Pflege und Betreuung des genetisch geschädigten Menschen. Diese Aus-  wirkungen sind dem medizinischen Laien regelmäßig nicht bekannt, auch wenn er den Begriff des ‚Mon-  golismus‘ mit einer Schädigung der Leibesfrucht in Verbindung bringt.“ 3  Hinzu kommt, daß im Klageverfahren nicht die beratene Frau oder die beratenen  Eltern eine mangelhafte Information beweisen müssen. Vielmehr steht der Arzt in  der Beweispflicht einer ausreichenden Information. Damit ist der Arzt aus haf-  tungsrechtlichen Gründen faktisch zu einer eindeutig tendenziösen „Information“  und damit zu einer direktiven Beratung verpflichtet.  Schmerzensgeld als Kompensation eines immateriellen Schadens  Nach herrschender Rechtsprechung kann die Mutter bei Klagen aus wrongful birth  dann Schmerzensgeld geltend machen, wenn ihr Körper, ihre Gesundheit, ihre Frei-  heit oder ihre sexuelle Selbstbestimmung verletzt wird. So bestätigt der BGH in sei-  nem Urteil vom 18: Juni 2002 ausdrücklich und unwidersprochen den Klageanspruch  der Mutter auf Zahlung eines Schmerzensgeldes durch die pflichtwidrig handelnde  Ärztin, weil die Mutter seit der Geburt ihres Kindes aufgrund dessen schwerer  Behinderung nachweislich an einem psychischen Trauma leide und anfangs sogar  suizidale Bestrebungen gehabt habe. Die Beeinträchtigung der körperlichen bzw. see-  lischen Unversehrtheit, die mit der Existenz des behinderten Kindes unmittelbar ein-  hergeht, wird als immaterieller Schaden gewertet, der durch Schmerzensgeld im Sinn  von Paragraph 253 Abs. 1 BGB ausgeglichen werden kann. Anders als bei mutmaßli-  chen Vermögensschäden greift hier keine juristische Hilfskonstruktion, die zwischen  der Existenz eines Menschen als solcher und einer davon isolierbaren Schadensquelle  („Unterhalt“) unterscheiden will. Hier zst die Existenz des behinderten Kindes wegen  seines behinderten Soseins der Schaden, der sich auf Seiten der Frau zu einem Trauma  auswächst und zur Zahlung von Schmerzensgeld führen kann. Damit liegt aber zwei-  felsfrei ein Verstoß gegen die Menschenwürde des behinderten Kindes vor.  In jJüngster Zeit mehren sich die Stimmen, die bei Klagen aus wrongful life sogar  dem behinderten Kind selbst Schmerzensgeldansprüche gegen den Arzt seiner  606unmıf{$verständlich klar machen, da{fß das Rısıko uch die Ent-
wicklung e1ines schwerstgeschädigten Kındes beinhalte und dafi die Geburt eines geschädigten Kındes
erfahrungsgemäfß unerträglichen UN furchtbaren Belastungen tühre, vieltfach verbunden mıiıt der
Notwendigkeıt lebenslanger Pflege und Betreuung des genetisch geschädıgten Menschen. Diese Aus-
wirkungen sınd dem medizinıschen Laıen regelmäßig nıcht bekannt, auch den Begriff des ‚Mon-
golısmus‘ mIı1t eıner Schädigung der Leibesfrucht 1n Verbindung bringt.“

Hınzu kommt, da 1m Klageverfahren nıcht die beratene Tau der die beratenen
Eltern eiıne mangelhafte Information beweisen mussen. Vielmehr steht der Arzt 1n
der Beweıispftlicht eıner ausreichenden Intormation. Damıt 1st der AÄArzt AaUuUs haf-
tungsrechtlichen Gründen taktisch eıner eindeutig tendenz1ösen „Information“
un: damıt einer dire_ktiven Beratung verpflichtet.

Schmerzensgeld als Kompensatıon eines immateriellen Schadens

Nach herrschender Rechtsprechung kann die Mutltter be] Klagen AUS wrongful birth
annn Schmerzensgeld geltend machen, WE ıhr KOrper, ıhre Gesundheıit, ıhre TYTEe1-
eıt der ıhre sexuelle Selbstbestimmung verletzt wırd So bestätigt der BE 1n Se1-
11C Urteil VO 18 Junı 2002 ausdrücklich und unwiıdersprochen den Klageanspruch
der Mutltter auf Zahlung eines Schmerzensgeldes durch dıe pflichtwidrig handelnde
Ärztin, weıl dıe Mutltter selmt der Geburt ihres Kındes aufgrund dessen schwerer
Behinderung nachweiıslich eiınem psychischen Irauma leide und anfangs
sulrzıidale Bestrebungen gehabt habe Die Beeinträchtigung der körperlichen bzw. SCC-

ischen Unversehrtheıt, die mıt der Exıistenz des ehinderten Kındes unmıttelbar e1IN-
hergeht, wırd als ımmaterieller Schaden geEewertetl, der durch Schmerzensgeld 1m Sınn
VO  D Paragraph 752 Abs BGB ausgeglichen werden ann. Anders als bei mutma{ßlı-
chen Vermögensschäden greıift 1er keine Juristische Hılfskonstruktion, die zwischen
der Exıstenz eines Menschen als solcher un! eıner davon isolierbaren Schadensquelle
(„Unterhalt“) unterscheiden ll Hıer ıst die Exıstenz des behinderten Kındes
se1nes ehinderten Sose1ns der Schaden, der sıch auf Seiten der TAalı einem Irauma
auswächst un SA Zahlung VO  e Schmerzensgeld führen ann. Damıt liegt aber Z7WeIl-
telsfrei eın Verstofß die Menschenwürde des behinderten Kındes VOTL.

In Jüngster eıt mehren sıch die Stiımmen, dıe be] Klagen aUuUs wrongful Life
dem behinderten ınd selbst Schmerzensgeldansprüche den Arzt seiner
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Multter zubilligen. 7war anı eın behindertes ınd AaUus der Schlechterfüllung eınes
Arztvertrags keine Vermögensschäden geltend machen. Gleichwohl musse Ianl JE:
doch davon ausgehen, „da{ß CS schwere Erkrankungen o1bt, da{ß das Nichtleben
gegenüber dem Leben der vorzuzıehende Zustand SCWESCH ware ‘ 32.

Deshalb gehöre ZUuU allgemeinen Persönlichkeitsrecht jedes Menschen, „nıicht mi1t schwersten Be-
hinderungen geboren A werden, die eindeutig prognostiziıerbar eınem Leben mıiıt kurzer Lebenser-
wartung, schweren Leiden und dauernden Schmerzen tühren, wenn sıch 1es durch ein Unterbleiben der
Zeugung der eınen rechtmäßiigen Schwangerschaftsabbruch verhindern ß« 33

Das heißt Wenn eın Arzt durch sein pflichtwidriges Verhalten die Verhinderung
einer leidvollen Exı1iıstenz verhindert, verletzt GT1 die elementaren Persönlichkeits-
rechte des Behinderten, ean auch das Recht aut Nıchtexistenz als mınderes
be] zahlt IDiese Auffassung deckt sıch übrigens nıcht mı1t der Rechtsauffassung
des BGH, der zufolge ein Leben selbst mıt schweren Behinderungen elıne ımmer
och yünstıgere Lage VOT der Alternative der Nıchtexistenz darstelle IT

Diese Argumentatıon macht offenkundig, W1e€e normatıve Wertungen un: Vorent-
scheidungen taktisch dıe Rıchtung Juristischer Erwagungen vorgeben; och wichti-
SCI: 1n welch dezisionıstischer Weise solche normatıven Hıntergrundgewißheiten
und Plausibilitätsannahmen stark gemacht un dennoch eıner stichhaltigen Be-
yründung werden. Wiährend die zıtierte Jurıstin eindeutig Schmerzens-
ygeldansprüche des behinderten Kındes den ursprünglıch pflichtwidrigen
Arzt bejaht, konstatıiert S1e anschließend lapıdar: „In einer vergleichbaren Konstel-
latıon 1sSt eın Anspruch des Kındes seInNE Eltern weder zwingende Konse-

elınes potentiellen Anspruchs Dunitte, och 1St C: ethısch der gesell-
schaftspolıtisch wünschenswert.‘ Dıies könnte sıch schnell andern, WECNN sıch die
vesellschaftspolitische Zuweılisung elterlicher Verantwortung Wolfgang Schirr-
macher Orlentlert:

„Aber bevor Leben 1Ns Leben kommt, haben WIFr dıe Verantwortung, dieses Leben zuL W1€e möglıch
gestalten, dem Leben eine zyuL WwW1e€e möglıche Startposition geben. Und iıch halte für eine bo-

denlose Gemeinheıt, anderen Wesen e1in Leben als Krüppel UZUMULCNH, WE auf gentechnologischer
Ebene möglıch ware, ıhnen dieses Schicksal CI 56

Folgt 1er nıcht konsequenterweise die Kompensatıon eınes (vermeıntlich) 1 -
materiellen Schadens für das behinderte ınd auch un: gerade durch seıne Eltern?

Unabhängig VO dieser schon zynısch anmutenden Schlufßsfolgerung wıderspricht
die Forderung ach Schadensersatz durch Schmerzensgeld für das behinderte ınd
elementaren ethischen Grundax1iomen. Jede Güterabwägung, auch die zwıschen
Nıchtexistenz un FExıistenz unter leidvollen Bedingungen, die Exıstenz des Le1-
denden als Subjekt der Güterabwägung notwendig VOTAaus Güterabwägungen
mentlich ber existentielle Entscheidungen ordern authentische Selbstrepräsenta-
t10N. Die Bedingung der Möglıchkeıit eıner bestimmten Wertpräterenz ıhr selbstZ
Opfter tallen lassen, 1st aber performatıv widersprüchlich: Die Bedingung der MOg-
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iıchkeıt plädıert £ür ıhr eiıgenes Nıchtvorhandenseın. Versperrt 1St auch der Rückzug
autf e1ne stellvertretende Entscheidung etwa der Eltern, die auf der Grundlage eines
mutmafßlichen Wıllens des ungeborenen Kıindes für das ınd seine Exıstenz
entscheiden sollen: Die Legıtimität 41Advokatorischer Entscheidungen für nıchtent-
scheidungstähige Andere 1sSt orundsätzlıch dıe Zielbindung gekoppelt, dıe authen-
tische Selbstrepräsentation des derzeit Nıchtentscheidungsfähigen ermöglıchen
bzw. wıederherzustellen oder eıner bereits getroffenen Entscheidung eınes nıcht
mehr Entscheidungsfähigen entsprechen ”. 1ne stellvertretende Entscheidung
ELTW. der Eltern der Nıchtexistenz, aUsSs deren Unterlassung das ehinderte
ınd Schadensersatzansprüche in orm VO Schmerzensgeld geltend machen könnte,
würde dıe ethische Dignität 1advokatorischer Entscheidungen pervertieren.

Wrongtul solidarıty? Zukunftsaussichten eıner Umkehrlogik schadensrechtlicher
Erwagungen 1m Umtfteld VO  e} „unerwünschten Kıindern“

Selbst prinzıpielle Befürworter VO Schadensersatzansprüchen be1 unerwuünschten
Kındern AaUsS wrongful bırth un!: wrongful ife raumen e1n, da{fß die Möglichkeiten
der Pränataldiıagnostik einer schleichenden Abwertung behinderten Lebens Vor=-
schub eısten eba S1e bestreıten aber, da{fß dafür die Zıvilrechtsprechung verant-

wortlich 1st >5 Diese Auffassung berücksichtigt freilich nıcht die erhebliche Präge-
kraft, dıe VO der Rechtsprechung auf das Rechtsempfinden der Gesellschaft WwW1e€e
auf das öffentliche Meinungsbild insgesamt ausgeht. Offentliche Meınung(en) un:
Rechtsprechung stehen gerade MIt Blick auf ıhre normatıven Hıntergrundgewiß-
heıten un:! Plausibilitätsannahmen 1n einem oftmals subtilen Wechselverhältnis.
DDenn gerade 1ın eiınem demokratıischen Rechtsstaat besteht die Grundvermutung,
dafß nıcht unmoralısch 1St, also ıllegıtım se1ın kann, W 4S prinzıpiell rechtlich zulässıg,
also legal 1STt. Es Mag richtig se1nN, da dıe herrschende Rechtsprechung be] Klagen
aus wrongful bıirth un: wrongful Life rechtsdogmatischen Gesichtspunkten
strıngent 1st wenıgstens dann, WECNN INan die faktisch auch 1n rechtsdogmatischen
Disjunktionen wırksamen moralısch gehaltvollen Anteıle und Vorentscheidungen
ausblendet. Wıdersprechen rechtsdogmatische Erwagungen und Schlufsfolgerun-
C elementaren ethischen Basısannahmen eıner rechtsstaatlichen WwW1€e soz1ıalen
Demokratie, ann 1St der Gesetzgeber gefordert, mıiıt dem Instrument der Rechts-
polıtik das gesetzliche Gefüge Eixa des Arzthaftungsrechts NECUu Justieren un:
den Datenkranz der Rechtsdogmatık NECUu auszurichten.

Idiese Neuausrichtung 1St dringend gefordert. Denn W asS 1n anderen Gesellschaf-
en eLtwa 1n der Verweigerung eınes Krankenversicherungsschutzes Realıtät
wiırd, däiämmert auch 1n Deutschland schon 1m Morgenlicht: die Alleinhaftung der
Eltern Hür iındividuellen un:! soz1alen Kosten ihrer behinderten Kinder AaUuUs Fr
wagungen einer unerwünschten Solidarıtät („wrongful solidarıty“). Damıt 111 ıch
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jenen Sachverhalt bezeichnen, da Eltern 1m Wıssen dıe drohende Behinderung
sıch nıcht VO  > der Zeugung eines Kıindes abhalten lassen oder 7A00 Abbruch eıner
Schwangerschaft entscheıden, als „Strafe“ für die vermeıdbare Schädigung der gC-
sellschaftlichen Solidargemeinschaft ann aber für die Kosten, die durch die Ex1-

ıhres behinderten Kıindes entstehen, selbst autzukommen haben er Schritt
ZAHT: Aufkündigung der Solidargemeinschaft eLtwa MmMI1t Blick auf die Kosten 1m (7C-
sundheits- un:! Soz1alwesen 1mM Fall einer „unerwünschten Solidarıtät“ 1sSt keines-
falls mehr weiıt. DDenn 1st die konsequente Umkehrlogik herrschender Recht-
sprechung be] Klagen A4US wrongful bırth un: wrongful life

Gelegentlich wırd schon heute dıe Vermutung geäußert, da{fß die Haftbarmachung
VO ÄI' ”7ten für dıe unzweıtelhaft besondere Belastung VO Eltern mIı1t behinderten
Kiındern eıne Umverteilung VO  = einer allgemeinen Solidarıtät der Versicherten bzw.
der Gesellschaft ınsgesamt auf die Schultern einıger wenıger bedeute un damıt das
Konzept einer Solidargemeinschaft VO  > innen her aushöhle*?. Noch schliefßt die
höchstrichterliche Rechtsprechung in Deutschland eıne Pflicht der Eltern 7A06 Ver-
meıdung behinderter Kınder 1mM Sınn eiıner Schadensminderungspflicht AaUus. Gleich-
ohl o1bt einer der tührenden deutschen Soz1ialrechtler schon 1993 (!) 1ın einem e1N-
schlägigen Kommentar ZU deutschen BGB mı1t Blick auf die Verantwortung VO  e

Eltern für dıe Vermeidung VO behinderten Kiındern bedenken: „ES ATn nıcht als
soz1al adäquat angesehen werden, bewuflt kranke Kınder ZCUSCIL, ohne auch 1er-

40für haftungsrechtlıch die Verantwortung Lıragen wollen.

ANM  GEN

Ich danke dem Vorsitzenden Rıchter OLG München, Walter Bayerleın, für die kritische Durchsicht Unı WEeTrt-
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gleichwohl aufgrund seıner Zeugungs- bZw. Geburtsumstände so7z1al stigmatısıerten Kıindes (einen Teıl) seıner Eltern
mıt dem Argument, deren Verhalten ware für dıe ‚oz1ıale Stigmatısıerung und Benachteiligung ursächlıch; SOWIle „wrongful
lıving“ als Klage elınes schwerkranken Menschen, dem eıne aktıve Sterbehilte verweıgert wird vgl Junker A

Hattbar machen 1st der Beklagte freılıch I1UL, WE ıhm sowohl Zurechenbarkeıit als auch unmıittelbare Kausalıtät
tür den eingetretenen Schadenstall achzuweısen 1St. Dem Arzt MU: nachgewıesen werden können, da{fß seine Schlecht-
erfüllung der vertraglıch vereinbarten Leıistungen, also se1ıne mangelhafte Dıiagnose, Aufklärung der Beratung, dıe El-
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993}
16 Der Schutzzweck der einschlägıgen Vertrage ezieht prinzıpiell auch die Interessen VO:  - Ehemann und iınd mMi1t e1N:

vgl Junker 401 tt.
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